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Vo r b e m e r k u n g

Die seit Juli 1982 tätige Kommentar-Gruppe „Asphaltstraßen“ setzt sich aus fol-
genden Mitgliedern zusammen: Ltd. RDir. a. D. Dipl.-Ing. Ulrich Halfmann [2],
Prof. Dr.-Ing. Axel Tappert [8], Ltd. Akad. Dir. Dr.-Ing. Thomas Wörner [9] (Lei-
ter), Dipl.-Ing. Lothar Drüschner [10] und LBDir. Dipl.-Ing. Helmut Poth [11].
Die Kommentar-Gruppe befasst sich mit Anfragen über strittige Probleme, die
sich in der Praxis bei der Durchführung von Prüfungen, bei der Auswertung von
Untersuchungsergebnissen und bei der Auslegung des Technischen Regelwerkes
über Asphalt im Straßenbau sowie von Bauvertragstexten ergeben. Soweit die
Anfragen von allgemeinem Interesse sind, werden sie an dieser Stelle zusammen
mit den Stellungnahmen der Kommentar-Gruppe abgedruckt.
Die an der Erarbeitung einer Stellungnahme jeweils beteiligten Mitglieder sind am
Ende der Stellungnahmen genannt. Bei jeder Anfrage wird auch der Zeitpunkt
angegeben, zu dem die Stellungnahme abgegeben worden ist. Die Zeitangabe
kann von Bedeutung sein, wenn nach der Änderung oder nach dem Neuerscheinen
von Regelwerken neue Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Deshalb kann es
zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden, eine Anfrage anders zu beant-
worten.
Die bisher veröffentlichten Fälle sind in den Folgen 1 bis 25 der Lose-Blatt-Samm-
lung „Kommentare und Anregungen zu Technischen Regelwerken und Bauver-
tragstexten für Asphalt im Straßenbau“ enthalten. Mit dieser Folge 26 (Fälle 643
bis 648) wird die Sammlung ergänzt. Die Sammlung kann beim FGSV Verlag
(50999 Köln, Wesselinger Straße 17, Tel.: 0 22 36/38 46 30, Fax: 0 22 36/38 46 40,
E-Mail: info@fgsv-verlag.de) bezogen werden. Die Folgen 25 und 26 stehen auch
zum downloaden zur Verfügung.
Eine andere Kommentar-Gruppe befasst sich mit strittigen Fällen des Betonstra-
ßenbaues. Zur Unterscheidung der beiden Kommentar-Gruppen wird den Num-
mern der Fälle der Asphaltstraßen-Gruppe ein „A“ vorangestellt, und die Fälle der
Betonstraßen-Gruppe werden mit „B“ gekennzeichnet.
Alle Anfragen zu strittigen Fragen des Technischen Regelwerkes sind an eine der
Geschäftsstellen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu
richten.
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Fall A 643 Januar 2007

Abzüge und Preisnachlass

Ausgeschrieben war der Ausbau in einer Ortslage (Los 1) und die Umverlegung
einer Trinkwasserleitung (Los 2). Die Baufirma mit dem preisgünstigsten Ange-
bot gab auf das jeweilige Los 2,5 % Preisnachlass ohne Bedingungen und einen
zusätzlichen Preisnachlass von 2 % bei Auftragsvergabe beider Lose an sie.
Nach den Ergebnissen der Kontrollprüfung für Los 1 anhand von Bohrkernen
musste ein Abzug für die Unterschreitung der Einbaudicke getätigt werden. Dies
tat der Auftraggeber mit Veränderung des Einheitspreises bezüglich der geänder-
ten Dicke. Der Preisnachlass (2,5 % + 2,0 %) wurde auf die Endsumme bezogen.
Der Auftragnehmer ist jedoch der Meinung, dass der Nachlass an den Einheits-
preisen hätte getätigt werden müssen.
S t e l l u n g n a h m e
Entsprechend dem Abschnitt 1.9.4.3 der ZTV Asphalt-StB 01 wird bei Minder-
Einbaudicken „der vereinbarte Einheitspreis entsprechend dem Verhältnis der zu
vergütenden Einbaudicke zu der vorgeschriebenen Einbaudicke geändert und der
Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).“ Mit diesem Abrech-
nungseinheitspreis werden die Abzüge nach dem Anhang A 2.2 berechnet.
Die Ermittlung des Einheitspreises und die Berechnung der Abzüge beziehen sich
also auf eine Einzelleistung innerhalb der beiden Lose. Der Preisnachlass wurde
aber auf den Gesamtpreis beider Lose gewährt. Der um den Abzug geminderte
Preis der Einzelleistung geht in die Ermittlung des Gesamtpreises ein, auf den
sich der Preisnachlass bezieht.
Die Vorgehensweise des Auftraggebers steht somit in Einklang mit den Festle-
gungen der VOB Teil A, die im § 21 „Form und Inhalt der Angebote“ Nr. 4 aus-
führt: „Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an
einer vom Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle auf-
zuführen.“  Im Übrigen führt die Berücksichtigung eines Nachlasses an den Ein-
heitspreisen zu den gleichen Ergebnissen wie die Berücksichtigung bei der End-
summe [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 644 Januar 2007

Vergütung von Abstumpfungsmaßnahmen

Ein Landkreis hat die Erneuerung der Deckschicht aus Asphaltbeton auf einer
Kreisstraße nach den ZTV Asphalt-StB 01 ausgeschrieben und in der Leistungs-
beschreibung keine gesonderte Ordnungszahl für Maßnahmen zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit vorgesehen. Nach Ausführung der Arbeiten hat die Baufirma
das Abstumpfen über einen Nachtrag in Rechnung gestellt, obwohl der Landkreis
während der Bauausführung mitgeteilt hat, dass er diese Arbeiten als nicht be-
stellte Leistung behandeln wird. Der Landkreis fragt nun nach, ob er diese Leis-
tung gesondert vergüten muss oder nicht.
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S t e l l u n g n a h m e
Die ZTVAsphalt-StB 01 sehen im Abschnitt 3.4 vor, dass für das Abstumpfen der
Oberfläche einer Deckschicht aus Asphaltbeton in der Leistungsbeschreibung
eine gesonderte Ordnungszahl vorzusehen ist. Die kursiv gedruckten Absätze
gelten als Richtlinien, die vom Auftraggeber bei der Aufstellung der Leistungs-
beschreibung sowie bei der Überwachung und Abnahme der Bauleistungen zu
beachten sind. Wird das Abstumpfen der Oberfläche nicht als eigenständige
Leistung in die Leistungsbeschreibung aufgenommen und teilt der Auftraggeber
während der Bauausführung ausdrücklich mit, dass er das Abstumpfen mit
Abstreumaterial nicht bestellt hat, so ist die Ablehnung der Bezahlung des Nach-
trages vertragsrechtlich korrekt.
Der Auftragnehmer hätte allerdings Bedenken gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B anmelden
sollen, einerseits, da nach den ZTVAsphalt-StB 01 Abstumpfungsmaßnahmen zur
Erhöhung der Anfangsgriffigkeit bauvertraglich nach dem Abschnitt 3.4, Absatz 2
gefordert werden und andererseits, um die im Abschnitt 1.5.5 angegebenen Grenz-
werte für die Griffigkeit in keinem Falle zu unterschreiten [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 645 Januar 2007

Abzüge bei Oberflächenbehandlungen

Ein Bauamt hat für eine Kreisstraße eine Oberflächenbehandlung nach den ZTV
BEA-StB 98/03 ausgeschrieben und in der Leistungsbeschreibung Spannen für
die aufzubringenden Bindemittel- und Gesteinskörnungsmengen aufgeführt, wo-
bei die angegebenen Spannen nicht den in den ZTV BEA-StB 98/03 angegebenen
Spannen entsprachen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ergab sich im
Zuge der Abrechnung die Frage, von welchen Sollwerten auszugehen ist bzw. auf
welchen Wert der angegebenen Spannen (Mittelwert, größter oder kleinster Wert)
zulässige Toleranzen zu beziehen sind.
S t e l l u n g n a h m e
Der Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbereich
113 sah bis zur Ausgabe März 2005 für die Ausschreibung von Oberflächenbe-
handlungen die Vorgabe von exakten Bindemittel- und Gesteinskörnungsmengen
vor, um hierdurch eine Kalkulationsgrundlage und die Vergleichbarkeit der abge-
gebenen Angebote zu gewährleisten. Hieraus folgt, dass die Leistungsbeschrei-
bung für die vorgesehene Oberflächenbehandlung auf der Kreisstraße nicht ent-
sprechend dem Technischen Regelwerk formuliert war. Die ZTV BEA-StB 98/03
führen unter dem Abschnitt 3.1.3 „Baustoffe, Ausführungsarten“ mit Randstrich
aus: „Die jeweils aufzubringenden Mengen an Bindemittel und Gesteinskörnun-
gen sind vor Baubeginn – gegebenenfalls für Teilabschnitte unterschiedlich – fest-
zulegen. Dabei sind Bindemittelmenge sowie Korngröße und Menge der Korn-
gruppe der Gesteinskörnung auf den Zustand der Unterlage, die Verkehrsbelastung
und die örtlichen Klimaverhältnisse abzustimmen …“. Weiter werden in der Ta-
belle 3.4 dieses Abschnittes ergänzende Hinweise für die Einflussfaktoren zur



Bindemittelbemessung innerhalb der Mengenangaben nach der Tabelle 3.3 gege-
ben. Die mit der Ausführung beauftragte Baufirma hätte einerseits darauf hinwei-
sen müssen, dass die angegebenen Spannen nicht den Vorgaben der ZTV BEA-StB
98/03 entsprechen und hätte andererseits gemeinsam mit dem Auftraggeber Soll-
werte für Bindemittelmenge und Gesteinskörnungsmenge festlegen müssen.

Da die oben zitierten Festlegungen entsprechend dem Abschnitt 3.1.3 der ZTV
BEA-StB 98/03 bei der Baumaßnahme nicht getroffen worden sind, müssen die
in der Leistungsbeschreibung angegebenen Spannen bei der Bauausführung ein-
gehalten werden. Toleranzen sind nicht vorgesehen. Liegen die Verbrauchsmen-
gen für die Bindemittel- und Gesteinskörnungsmengen innerhalb der Spannen, so
ist der im Angebot aufgeführte Einheitspreis für die Abrechnung zugrunde zu
legen. Liegen die Verbrauchsmengen außerhalb der Spannen, so liegt ein Mangel
vor. Mehr-Einbaugewichte gemäß dem Abschnitt 1.9 der ZTV BEA-StB 98/03
können nicht in Ansatz gebracht werden, da im Bauvertrag keine flächenbezoge-
nen Einbaugewichte vereinbart worden sind [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 646 Juli 2007

Längsebenheit bei Ortsdurchfahrten

Eine Baufirma hat bei einer Ortsdurchfahrt die Decke zwischen Randeinfassun-
gen, die sowohl aus Pflastersteinen aus Beton als auch teilweise aus solchen aus
Naturstein bestand, erstellt. Als Vertragsgrundlage dienten die ZTV Asphalt-StB 01.
Der Auftraggeber nahm nach Fertigstellung und Abnahme Abzüge wegen Über-
schreitung der maximalen Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche von 4 mm vor.
Er verweist außerdem darauf, dass die Asphaltdeckschicht an verschiedenen Stel-
len bis zu 2,0 cm über der Randeinfassung liegt und verlangt eine Beseitigung die-
ses Mangels. Der Auftragnehmer lehnt die Beseitigung des Mangels und die
berechneten Abzüge ab, indem er die nachfolgenden Anforderungen in den Regel-
werken zitiert:
ATV DIN 18317 10 mm maximale Unebenheit für die Asphaltdeckschicht
ATV DIN 18318 10 mm maximale Unebenheit der Oberfläche bei Pflaster-

decken aus Betonstein
20 mm maximale Unebenheit der Oberfläche bei Pflaster-
decken aus Naturstein

ZTV Asphalt-StB 01 6 mm maximale Unebenheit auf mit Bindemittel gebun-
dener Unterlage mit zulässiger Unebenheit über 6 mm
(Tabelle 1.7)
4 mm maximale Unebenheit auf Asphaltunterlage mit 
zulässiger Unebenheit von höchstens 6 mm (Tabelle 1.7)
5 bis 10 mm Überstand über der Randeinfassung (Ab-
schnitt 1.5.4).

Der Auftragnehmer vertritt dabei die Auffassung, dass die aufgeführten Anforde-
rungen nicht alle gleichzeitig erfüllt werden können.
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S t e l l u n g n a h m e
Wenn die ZTV Asphalt-StB 01 dem Bauvertrag zugrunde gelegen haben und in
der Leistungsbeschreibung keine zusätzlichen Regelungen getroffen worden
sind, gilt zunächst der Abschnitt 1.5.4 „Herstellen der Decke“ und dort der Absatz
mit Randstrich: „Werden Deckschichten oder Tragdeckschichten neben höhen-
gleichen Randeinfassungen eingebaut, so muss die Oberfläche der Deckschicht
bzw. der Tragdeckschicht 0,5 bis 1,0 cm über der Randeinfassung liegen; bei ein-
seitiger Querneigung gilt dies nur für den tiefer gelegenen Rand“. Weiterhin gel-
ten im Hinblick auf die Ebenheit die Regelungen des Abschnittes 1.5.5 „Grenz-
werte und Toleranzen“.
Die ZTV Asphalt-StB 01 nehmen keinen Bezug auf die ATV DIN 18318. Für den
Bau von Randeinfassungen mit Pflasterreihen gelten die ATV DIN 18318, die im
Abschnitt 3.2.2 regeln, dass Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m
langen Messstrecke bei Pflaster aus künstlichen Steinen, Platten und Mosaik-
pflaster nicht größer als 1 cm, bei sonstigem Pflaster aus Naturstein nicht größer
als 2 cm sein dürfen. Das bedeutet zunächst, dass beim Einbau der Asphaltdeck-
schicht diese mindestens 0,5 cm über dem höchsten Punkt der „höhengleichen“
Randeinfassung liegen muss, mit der Konsequenz, dass unter Berücksichtigung
der Unebenheiten der Oberfläche nach den ATV DIN 18318 ein Höhenunter-
schied von bis zu 1,5 bzw. 2,5 cm zwischen Asphaltdeckschicht und Randeinfas-
sung nicht vermieden und daher auch nicht beanstandet werden kann.
Die Ablehnung der Beseitigung des Mangels des höheren Überstandes ist – unab-
hängig von der technischen Durchführbarkeit – deshalb sachlich berechtigt.
Der Auftragnehmer hätte allerdings aus vertragsrechtlichen Gründen auf die
Unvereinbarkeit der Forderungen an den Höhenabstand zwischen Randeinfassung
aus Pflastersteinen und Asphaltdeckschicht und auf die unvermeidlichen, ferti-
gungsbedingten Unebenheiten der Oberfläche der ATV DIN 18318 hinweisen und
nach Auftragserteilung Bedenken nach § 4 Nr. 3 VOB/B anmelden müssen.
Die Anforderungen an die Ebenheit der Fahrbahnoberfläche werden von diesem
Umstand nicht berührt und müssen durch einbautechnische Maßnahmen (z. B.
langer Gleitschuh, Fahren vom Draht, Höheneinstellung mit Laser) erfüllt wer-
den. Der Auftraggeber ist daher berechtigt, Abzüge wegen der Überschreitung der
maximal zulässigen Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche vorzunehmen [2, 8, 9,
10, 11].



Fall A 647 Juli 2007

Längsebenheit bei Gussasphaltdeckschicht

Im Zuge der Abnahme einer Gussasphaltdeckschicht auf einer Brücke hat der
Auftraggeber die Ebenheit in Längsrichtung nicht nur in einem Abstand von 
75 cm vom Fahrbahnrand für den äußersten Fahrstreifen und in Fahrstreifen-
mitte in den anderen Fahrstreifen sowie dem Standstreifen durchgeführt, sondern
– aufgrund optisch erkennbarer Mängel – auch in zusätzlichen Längsprofilen.
Aus den zusätzlichen Messprofilen ergaben sich Abzüge. Der Auftragnehmer
beruft sich auf die im Abschnitt 1.6.5 der ZTV Asphalt-StB 01 getroffenen Festle-
gungen und erkennt die Abzüge nicht an.
S t e l l u n g n a h m e
Die ZTV Asphalt-StB 01 führen im Abschnitt 1.6.5 aus: „… Die Durchführung
der Messung in Längsrichtung erfolgt im äußeren Fahrstreifen in einer Ent-
fernung von ca. 75 cm vom Fahrbahnrand, in anderen Fahrstreifen und in Stand-
streifen in deren Mitte“. Diese Festlegung dient einer Vereinheitlichung der Prü-
fungen, kann aber nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die Anforderung
hinsichtlich einer gleichmäßigen Beschaffenheit (Abschnitt 1.5.4 der ZTV
Asphalt-StB 01) nicht erfüllt werden muss. Zudem ist zu berücksichtigen, dass
der Auftraggeber gemäß dem Abschnitt 1.6.4.2 nach seinem Ermessen immer die
Möglichkeit hat, zusätzliche Kontrollprüfungen durchzuführen, wenn das Ergeb-
nis der ursprünglichen Kontrollprüfung nicht kennzeichnend für die gesamte
zugeordnete Fläche ist. Nach Durchführung der zusätzlichen Messungen müssen
die entsprechenden Teilflächen den Messprofilen zugeordnet werden. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, für die auf die zugeordneten Teilflächen bezogenen Män-
gel Abzüge vorzunehmen [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 648 Mai 2008

Bezahlung von Kontrollprüfungen

Nachdem bei der Abnahme einer Asphaltdeckschicht Mängel festgestellt worden
waren, hat die ausführende Baufirma die gesamte Asphaltdeckschicht abgefräst
und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Der Auftraggeber fordert nun
von der ausführenden Baufirma den Nachweis der entsprechenden Qualität und
die Übernahme der Kosten für die Kontrollprüfung ein. Erst danach könne die
Abnahme der Leistungen erfolgen. Die Baufirma vertritt demgegenüber die Auf-
fassung, dass Kontrollprüfungen Prüfungen des Auftraggebers und nicht Aufga-
be der ausführenden Baufirma sind.
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S t e l l u n g n a h m e
Entsprechend § 13 Nr. 1 VOB/B hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber seine
Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln nachzuweisen.
Diese Nachweispflicht wird in den ZTV Asphalt-StB 01, Abschnitt 1.6.4.1 an den
Auftraggeber übertragen, der dabei auch die Kosten der Kontrollprüfungen über-
nimmt. Die Prüfungen sind dort als Prüfungen des Auftraggebers bezeichnet. Im
vorliegenden Fall wurden aufgrund von nachgewiesenen Mängeln Mängelbesei-
tigungsmaßnahmen vorgenommen. Der Nachweis der Mängelfreiheit derartiger
Mängelbeseitigungsmaßnahmen ist in den ZTV Asphalt-StB 01 nicht eindeutig
geregelt. Deshalb wird hier wiederum § 13 Nr. 1 VOB/B herangezogen, nach dem
der Auftragnehmer den Nachweis der Mängelfreiheit erbringen muss. Dazu kann
er die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen heranziehen. Wenn der Auf-
traggeber diese Ergebnisse in Zweifel zieht, kann er Kontrollprüfungen veran-
lassen. Die Verpflichtung zur Übernahme der Kosten dieser Kontrollprüfungen
durch den Auftragnehmer ergibt sich aus § 280 BGB „Schadensersatz wegen
Pflichtverletzung“ [2, 8, 9, 10, 11].
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